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7.1 Mündliche Anfrage von Herrn Dr. Zimmermann – Sauberkeit in Schulen aus   
      der  Sitzung des Ausschusses Schule und Weiterbildung vom 28.06.2010 
 
 
Die Sauberkeit an Kölner Schulen ist unbefriedigend. In manchen Schulen sehen sich die 
Lehrkräfte genötigt, notwendige Reinigungsarbeiten vorzunehmen. 
Die Reinigung von Toilettenanlagen wird an manchen Schulen über Elternbeiträge finan-
ziert. 
Darum bittet Herr Dr. Zimmermann um Beantwortung folgender Fragen: 
 
 
Welche Reinigungsintervalle sind für die verschiedenen Räume an Kölner Schulen 
vorgesehen? 
 
Antwort der Verwaltung: 
a)  Toiletten                                                  -   täglich 
b)  für Verkehrsflächen                                 -   täglich 
c)  für Sporthallen                                         -   täglich 
d)  für Verwaltungs- und Lehrerräume         -   1 x wöchentlich 
e)  für Räume der Essensausgabe und der  
     Ganztagsangebote 
                                                                     -   Küche und Speiseräume täglich                                      
                                                                     -   Betreuungsräume 2 x wöchentlich 
f)  für Fachräume                                         -   2 x wöchentlich 
g)  für Kurs- und Klassenräume                   -   2 x wöchentlich 
h)  für sonstige Räume                                -   1 x wöchentlich 
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Die Reinigung in Klassen-/Fachräumen in Grund- und Förderschulen findet ganzjährig 2 x 
wöchentlich statt. 
Die Reinigung in weiterführenden Schulen wird unterteilt in Sommer- und Winterreinigung. 
Während der Sommerreinigung (vom ersten Schultag nach den Osterferien bis 31.10.) 
werden die Klassen-/Fachräume 1 x wöchentlich gereinigt, während der Winterreinigung 2 
x wöchentlich. 
Es gibt auch objektbezogene Abweichungen von den vorgenannten Standards z.B. wegen 
erhöhter Bedarfe bei besonderen Bodenbelagsarten, bei erhöhtem Schmutzeintrag wegen 
unbefestigter Schulhöfe und in einzelnen Förderschulen. 
 
 
Welche Reinigungszeit steht pro Woche für einen durchschnittlichen Klassenraum 
zur Verfügung? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Reinigungszeiten der Klassenräume sind abhängig von den Ergebnissen aus Aus-
schreibungen, bei denen die Firmen die Objekte besichtigen und anhand ihrer fachlichen 
Erkenntnisse ein entsprechendes Angebot abgeben. 
Die Unterschiedlichkeit der wöchentlichen Reinigungszeiten in Klassenräumen hängt auch 
mit der unterschiedlichen Größe der Räume, der unterschiedlichen Beschaffenheit der 
Bodenbelagsarten und der unterschiedlichen Nutzungsformen und Einrichtung zusammen. 
 
 
Wie oft werden jährlich an Kölner Schulen die Fenster gereinigt? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Seit dem 01.01.2010 werden die Fenster alle 15 Monate von außen gereinigt. 
 
 
Wie werden die Qualität und der Wirkungsgrad von Reinigungskräften überwacht? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Überwachung/Kontrolle erfolgt vor Ort durch die Schulhausmeister und durch die Ob-
jektbetreuer Servicebetrieb Reinigung (1000) 
 
 
Welche technischen Mittel (z.B. Putzmaschinen) stehen den Reinigungskräften zur 
Verfügung? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Ausstattung der Reinigungskräfte mit technischen Mitteln ist abhängig von den Bo-
denbelagsarten, dem Schmutzeintrag und der Raumnutzung. 
 
 
Inwieweit sind die Reinigungszeiten nach der Ausweitung der Unterrichtszeiten (G8) 
sowie nach der Einführung der Übermittagsbetreuung in den verschiedenen Schul-
formen ohne gesonderten Übermittagsbereich angeglichen worden? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Reinigungsleistungen werden vom Servicebetrieb Reinigung im Wettbewerb verge-
ben. Um eine gute Qualität der Reinigungsleistungen zu gewährleisten wird den Firmen im 
Rahmen der Ausschreibung ein Leistungsoberwert (Mindestreinigungszeit) vorgegeben, 
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der nicht unterschritten werden darf.  
Nach einer Ortsbesichtigung bieten die Firmen den Umfang der täglichen Reinigungs-
stunden an, der nach ihrer Auffassung für die Durchführung einer vertragsgemäßen Reini-
gung erforderlich ist. 
 
 
Welche organisatorischen Maßnahmen wurden getroffen, um nach Sondernutzun-
gen von Schulräumen eine Reinigung vor Unterrichtsbeginn sicher zu stellen? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Wenn die Sondernutzungen vorher angemeldet wurden, können vom Servicebetrieb Rei-
nigung sog. Sonderreinigungen veranlasst werden.  
Im Bereich der Turn- und Sporthallen wird grundsätzlich vor Unterrichtsbeginn gereinigt.   
 
 
gez. Dr. Klein  
 


